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Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der kb- endlos Kroiss & Bichler GmbH

Nachstehende Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle der Firma kb-endlos Kroiss
& Bichler GmbH (nachfolgend kurz kb-endlos genannt) erteilten Aufträge. Alle zu Aufträgen
getroffenen Vereinbarungen erlangen Verbindlichkeit erst mit Bestätigung des Auftrages
durch kb-endlos. Sollte eine schriftliche Bestätigung z.B. aus Dringlichkeit nicht möglich
sein, wird die Kenntnis unserer Geschäftsbedingungen aus vorangegangenen Offerten oder
Aufträgen vorausgesetzt. Unseren Geschäftsbedingungen widersprechende Einkaufsbedin-
gungen verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir diesen nicht ausdrücklich widerspre-
chen.

1. Preisangebote
Preisangebote bedürfen der schriftlichen Form für ihre Verbindlichkeit. Gültigkeitsdauer
siehe Angebot. Aufträge, welche in ihrer Formulierung von den Preisangeboten in irgendei-
nem Punkte abweichen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung seitens kb-endlos.
Einwendungen wegen eines Abweichens des Inhaltes der Auftragsbestätigung von der
schriftlichen Bestellung müssen unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung erhoben
werden, widrigenfalls der Inhalt der Auftragsbestätigung als maßgebend gilt. Eine Erhöhung
maßgeblicher Materialpreise, z. B. der Papierpreise laut EUWID Veröffentlichung oder eine
Erhöhung der Lohnkosten auf Grund kollektivvertraglicher Vereinbarungen nach der Fest-
setzung des Kaufpreises, aber vor Berechnung der Lieferung berechtigt kb-endlos, die dar-
aus resultierende Preiserhöhung in Rechnung zu stellen. Diese Tatsache wird vom Besteller
durch die Annahme der Auftragsbestätigung ausdrücklich genehmigt.
Mündliche oder fernmündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

2. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum
ohne jeden Abzug zu erfolgen. Erfüllungsort ist Vöcklabruck bzw. eines unserer
Bankkonten. Für Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren
wir einen Skonto von 2 Prozent. Abweichende Zahlungskonditionen bestätigen wir auf der
Auftragsbestätigung. Bei Zahlungsverzug kommen Verzugszinsen in der Höhe von 4 % über
der SMR in Anrechnung und diese sind mit allen Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen.
Wird Zahlung mittels Wechsel vereinbart, so gehen sämtliche Wechsel- und Diskontspesen
als auch allfällige Regressfreistellungskosten zu Lasten des Käufers. Eingehende Zahlungen
werden zuerst den Nebenkosten (Mahnkosten, Zinsen,...), danach jeweils auf die ältesten
offenen Forderungen angerechnet.

3. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des vereinbarten Preises bzw. der ver-
rechneten Kosten Eigentum von kb-endlos. Im Falle der Nichteinhaltung der Zahlungsver-
einbarung sind wir berechtigt, vom Vertrag ohne Setzung einer Nachfrist zurückzutreten.

4. Eigentumsrecht
Die von kb-endlos hergestellten Arbeitsbehelfe wie fotografische Filme und Druckplatten
sowie Satz- und Bilddaten bleiben das unveräußerliche Eigentum von kb-endlos, auch
wenn der Auftraggeber für diese Arbeiten Wertersatz geleistet hat.

5. Verpackung
In den Preisen ist die übliche Verpackung in Kartons enthalten. Wird vom Kunden eine
zusätzliche Verpackung (Kisten, Behälter) verlangt, so wird diese zu Selbstkosten weiter-
verrechnet. Verpackung wird, ausgenommen von Mehrwegverpackungen von kb-endlos,
nicht zurückgenommen. ARA

6. Lieferzeit
Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage des Einganges des Auftrages bei kb-endlos, insoweit
alle Arbeitsunterlagen klar und eindeutig zur Verfügung von kb-endlos stehen und in der
Auftragsbestätigung nichts Abweichendes vermerkt wurde. Sie endet an dem Tage, an wel-
chem die Lieferung kb-endlos verlässt. Vereinbarte Liefertermine sind grundsätzlich
Zirkatermine, sofern sie nicht ausdrücklich als Fixtermine in der Auftragsbestätigung zuge-
sagt wurden. Für die Dauer der Prüfung von übersandten Korrekturabzügen und Andrucken
wird der Lauf der Lieferzeit unterbrochen. Bei Lieferverzug kann der Auftraggeber erst nach
Stellung einer Nachfrist die gesetzlichen Rechte geltend machen. kb-endlos haftet nur für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Entgangener Gewinn kann nicht eingefordert werden.
Höhere Gewalten entbinden kb-endlos grundsätzlich von jeder Lieferverpflichtung, gleich-
gültig, ob sich diese höhere Gewalt bei kb-endlos oder in Betrieben der Zulieferer ereignet
hat. In einem solchen Fall ist der Auftraggeber nicht berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten
oder kb-endlos für etwaige Folgeschäden haftbar zu machen.

7. Lieferungen
erfolgen Frei Haus. Für Über- oder Unterlieferungen der bestellten Menge gilt laut
Empfehlung vom Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs folgende
Regelung:

8. Annahmeverzug
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vertragsmäßig übersandte oder zur Abholung bereit-
gestellte Ware unverzüglich anzunehmen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt
die Lieferung als an dem Tag erfolgt, an dem die Annahme vertragsmäßig hätte erfolgen sol-
len. Damit geht die Gefahr des zufälligen Unterganges auf den Auftraggeber über.

9. Beanstandungen
Beanstandungen müssen der kb-endlos unverzüglich bekanntgegeben werden. Die Waren
sind bei Übernahme vom Transporteur zu prüfen und allfällige Mängel müssen am Über-
nahmeschein vermerkt werden. Spätere Beanstandungen auf Grund von Transportschäden
oder wegen Unvollständigkeit der Lieferung können nicht akzeptiert werden.
Mängel eines Teiles der Lieferung können nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung
führen. Mängelrügen bei versteckten Mängeln müssen innerhalb von 3 Monaten nach
Lieferung angezeigt werden. Für die eingesetzten Materialien gelten jene Toleranzen, wel-
che in den entsprechenden Lieferbedingungen der Lieferindustrie enthalten sind. Im Falle
eines gerechtfertigten Verbesserungsanspruches ist der Besteller nur berechtigt, den für die
Verbesserung notwendigen Aufwand zurückzubehalten.

10. Satz- und Druckfehler
Satz- und Druckfehler werden kostenlos berichtigt, wenn sie von kb-endlos verschuldet
sind. Spätere Abänderungen gegenüber der Druckvorlage werden verrechnet. Nimmt kb-
endlos von der Vorlage eines endgültigen Abzuges Abstand, so haftet diese für von ihr ver-
schuldete Unrichtigkeiten der Druckausführung. Für Druck- und Ausführungsfehler, welche
der Auftraggeber in den von ihm als druckfertig bestätigten Abzügen übersehen hat, ist kb-
endlos nicht haftbar. Telefonisch oder mündlich erteilte Änderungsaufträge bedürfen der
schriftlichen Bestätigung vor Druckbeginn.
Beigestellte Satz- und Bilddaten werden nur nach ausdrücklicher Beauftragung durch den
Auftraggeber auf deren Richtigkeit überprüft. Die Überprüfung ist kostenpflichtig. Erfolgt
diese nicht, dann werden die Daten ungeprüft verarbeitet. Für dadurch entstehende Fehler
haftet kb-endlos nicht.
Geringfügige Farbabweichungen sowohl im Bilderdruck als auch bei Schmuckfarben gelten
nicht als berechtigter Grund für eine Mängelrüge.

11. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers
kb-endlos haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sich daraus ergebende
Schadenersatzansprüche können max. 1 Jahr geltend gemacht werden. Auf keinen Fall ist
der Auftraggeber berechtigt, Folgeschäden, zum Beispiel Computerstunden etc., kb-endlos
anzulasten, da die Ware zu diesem Zeitpunkt auf ihre volle Richtigkeit geprüft sein muss.
Haftungen von kb-endlos sind in ihrer Höhe mit dem Gesamtpreis des Auftrages begrenzt.
Bei Aufträgen, die über einen längeren Zeitraum in Teillieferungen durchgeführt werden gilt
als Haftungshöchstsumme der Preis der jeweiligen Teillieferung, durch welche der Schaden
herbeigeführt wurde.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, zur Verarbeitung der Produkte nur Geräte einzusetzen,
welche gemäß Gerätespezifikation für das bestellte Produkt geeignet sind. Für Schäden,
durch nicht sachgerechte Verarbeitung haftet kb-endlos nicht.

Höhere Gewalt begründet keinen Schadenersatzanspruch und berechtigt den Kunden nicht
zum Vertragsrücktritt.

12. Sonderkosten
Entwurfs- und Andruckkosten werden grundsätzlich gesondert in Rechnung gestellt und
sind nicht in den Offertpreisen enthalten.

13. Einlagerung
Werden Fertigprodukte bei kb-endlos eingelagert, so gilt bei Auslieferung der ersten
Teilmenge die gesamte Menge als übergeben. Der Kunde hat nach Voranmeldung die
Möglichkeit, die Ware zu prüfen.
Wenn eine Einlagerung fremder Druckerzeugnisse oder irgendwelcher beigestellter
Materialien bei kb-endlos ausdrücklich vereinbart ist, so haftet diese für keinerlei Schäden,
die trotz Wahrnehmung aller Sorgfalt während der Einlagerung der Waren daran entstanden
sind. Alle zur Verfügung gestellten Materialien müssen franko kb-endlos angeliefert werden.
Der Übernehmer bestätigt diese als solche, jedoch ohne Gewähr auf Richtigkeit der in den
Dokumenten angegebenen Mengen. kb-endlos ist erst in der Lage eine genaue Prüfung
während des Produktionsprozesses durchzuführen und haftet auf jeden Fall nur für
Schäden, die durch eigenes Verschulden verursacht wurden. kb-endlos ist nicht verpflich-
tet, Versicherungen zur Abdeckung von Risiken an der eingelagerten Ware abzuschließen.
Nach Ablauf der vereinbarten Lagerdauer wird geliefert oder Lagerkosten in der Höhe des
Speditionstarifes berechnet.

14. Beigestellte Arbeitsunterlagen
Für Manuskripte, Entwürfe, Druckstöcke, Diapositive, Datenträger und sonstige Unterlagen
haftet kb-endlos im Sinne des Punktes 13 bis zu einem Zeitpunkt, der 4 Wochen nach
Erledigung des Auftrages liegt. Darüber hinaus übernimmt kb-endlos für nicht zurückver-
langte Unterlagen keine wie immer geartete Haftung.

15. Namen- und Markenaufdruck
kb-endlos ist zum Aufdruck ihres Firmennamens oder ihrer Markenbezeichnung auf die zur
Ausführung gelangenden Drucksorten auch ohne spezielle Bewilligung des Auftraggebers
berechtigt.

16. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Sitz von kb-endlos.

Für alle Vertragsbeziehungen gilt österreichisches Recht.

Auflage bis 5000: 20%
55.001 – 15.000: 15%
15.001 – 30.000: 12%
30.001 – 50.000: 58%
über 50.000: 5%

Die gelieferte Menge wird zum vereinbarten Preis per 1000 verrechnet.

Liefer- und Zahlungsbedingungen
der kb-endlos, Kroiss & Bichler GmbH

Bankverbindungen:
Bank Austria Creditanstalt AG, BLZ 12000, Konto 63013009100,
IBAN AT23 1200 0630 1300 9100, BIC BKAUATWW
Bank f. OÖ. u. Sbg., BLZ 15120, Konto 191106400,
IBAN AT91 1512 0001 9110 6400, BIC OBKLAT2L
Bank in Liechtenstein, Konto 0476277AA,
IBAN LI61088100000476277AA, BIC BLFLI2X, Fremdw. SFR
BTV, Innsbruck, BLZ 16000, Konto 100221705,
IBAN AT87 1600 0001 0022 1705, BIC BTVAAT22
Bay. Hypo- u. Vereinsbank, BLZ 70020270, Konto 15040009,
IBAN DE96 7002 0270 0015 0400 09, BIC HYVEDEMMXXX
Hage-Volksbank, BLZ 42830, Konto 33006050000,
IBAN AT48 4283 0330 0605 0000, BIC VBOEATWWVOE

OÖ. Landesbank, BLZ 54000, Konto 15658479,
IBAN AT82 5400 0000 1565 8479, BIC OBLAAT2L
PSK, BLZ 60000, Konto 7442300,
IBAN AT96 6000 0000 0744 2300, BIC OPSKATWW
Raika Timelkam, BLZ 34669, Konto 1115,
IBAN AT15 3466 9000 0000 1115, BIC RZOOAT2L
Schöllerbank Salzburg, BLZ 19200, Konto 8528798009,
IBAN AT43 1920 0085 2879 8009, BIC SCHOATWW
Sparkasse OÖ, BLZ 20320, Konto 06100-001013,
IBAN AT46 2032 0061 0000 1013, BIC ASPKAT2L
Hypobank Vorarlberg, BLZ 58000, Konto 10377909017,
IBAN AT21 5800 0103 7790 9017, BIC HYPVAT2B
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1 	 Begriffe
AEB	 Allgemeine Einkaufsbedingungen
AN	 Auftragnehmer
AG	 Auftraggeber
2 	 Geltung der Bedingungen
Diese AEB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen AN und AG. Geschäftsbedin-
gungen des AN gelten nur wenn wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigen. Diese AEB gelten 
auch für schriftlich oder mündlich erteilte Folgeaufträge.
3 	 Angebot
Sämtliche Angebote die uns der AN legt, unterliegen in jedem Fall diesen AEB. Wenn der 
AN zur Angebotslegung weitere Informationen benötigt, hat er diese bei uns anzufordern, wir 
gehen davon aus, dass der AN die genauen Modalitäten der Anfrage kennt. Wird von uns un-
präzise angefragt, so hat der AN die Angaben bzw. das Angebot genau zu präzisieren. Kosten, 
die für die Angebotserstellung entstehen, werden von uns nicht übernommen.
4 	 Bestellungen
Rechtsverbindliche Bestellungen erhält der AN auf unserem Geschäftspapier gedruckt oder als 
Mailanhang mit unserem Logo. Wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt gelten die angefrag-
ten Preise immer DDP (Incoterms 2000).
5       Abweichendes Angebot/mündliche Absprachen/Schriftlichkeitsgebot 
Weicht das Angebot oder die Auftragsbestätigung des AN von unserer Bestellung ab, hat der 
AN explizit darauf hinzuweisen. Mündliche Absprachen oder Abweichungen zu unserer Be-
stellung bedürfen um gültig zu sein immer der schriftlichen Bestätigung durch uns. Dieses 
Schriftlichkeitsgebot gilt für sämtliche Änderungen und/oder Ergänzungen des Auftrages, so-
wie Mitteilungen des AN an uns und gilt dieses auch für die Vereinbarung des Abgehens von 
der hiermit vereinbarten Schriftlichkeit. 
6 	 Leistungszeit/Leistungsanzeige
Der vereinbarte Liefertermin ist einzuhalten. Geschieht dies nicht, können wir uns entstandene 
Kosten und/oder Schäden in Abzug bringen. 
7 	 Erfüllungsort, Versand, Lieferung
Falls nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, gilt 4840 Vöcklabruck Gutenbergstraße 2, 
Werk1 als Erfüllungsort. Lieferungen an uns haben frei von Eigentumsvorbehalten zu erfolgen. 
Die Lieferung hat vollständig mit den notwendigen Dokumenten zu erfolgen. Die Bezugsdaten 
unserer Bestellung müssen auf allen Dokumenten angeführt sein. Erfolgt die Lieferung direkt 
an unseren Kunden, sind Etiketten, Palettenscheine und Lieferdokumente in jedem Fall neutral 
oder in unserer aktuellen CI auszuführen.
8 	 Warenübernahme
Mit einer Unterschrift auf den Lieferdokumenten bestätigen wir (bzw. unser Kunde) lediglich 
den Erhalt der Lieferung und nicht die Mängelfreiheit oder die vertragsgemäße Lieferung/Leis-
tung. Die vorbehaltlose Übernahme einer Lieferung/Leistung, durch wen auch immer, gilt im 
Fall des Abweichens von der Bestellung nicht als Zustimmung. Bis zur Prüfung der Lieferung/
Leistung verwahren wir diese sorgfältig.
9 	 Rücktritt und Gewährleistung/Mängelrüge
Die Lieferungen/Leistungen unterliegen allen einschlägigen Vorschriften und Normen (z.B. 
ÖNORM). Zur Behebung von Mängeln haben wir das Recht, die Beseitigung des Mangels oder 
den Austausch der Ware zu verlangen. Nach unserer Wahl können wir auch Preisminderung 
verlangen. Sämtliche Kosten der Mangelbehebung oder des Austauschs trägt der AN. Ist der 
Mangel nicht behebbar oder bringt der Austausch keine Verbesserung der Qualität, können 
wir auch vom Kauf zurücktreten. In allen Fällen setzen wir eine angemessene (max. 14 Tage) 
Nachfrist zur Beseitigung der Mängel oder zum Austausch. 
10 	 Garantie
Ist mit dem AN eine Garantie vereinbart, so können die von der Garantie erfassten Mängel 
noch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Garantiezeit geltend gemacht werden. Bei Nicht-
erfüllung der Garantiepflichten stehen uns auch die Rechte aus  Punkt 9. zu.
11 	 Preise, Rechnungen, Zahlungsbedingungen, Haftungsrücklass
Angebotene Preise sind immer Festpreise. Standard-Zahlungsbedingung: 21 Tage mit 3% 
Skonto bzw. 90 Tage Netto. Fristenlauf beginnt mit unserem Rechnungseingangsdatum. Bei 
Mängeln können wir die Bezahlung bis zur Behebung/dem Austausch zurückhalten. Ein even-
tueller Haftrücklass wird in der Bestellung definiert. Anstelle eines Haftrücklasses akzeptieren 
wir auch eine abstrakte Bankgarantie. Die aktuell gültige Formulierung der Bankgarantie for-
dern Sie bitte bei uns an. 
12 	 Sistierung, Stornierung, Vertragsauflösung
Wir haben das Recht, jederzeit den Auftrag zu unterbrechen und ganz oder teilweise vom Ver-
trag zurückzutreten. Die bis dahin entstandenen Kosten tragen wir aliquot zum Fertigstellungs-
grad. Wir können den Auftrag auch unterbrechen und später weiter arbeiten lassen. Für die 
ersten 3 Monate der Unterbrechung entstehen uns keine Kosten. Der AN ist verpflichtet, nach 
Erklärung des Rücktrittes alle Anstrengungen zur Kostenminimierung zu unternehmen.

Wir haben weiters das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn über das Vermögen des AN 
ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird, oder wenn die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels ausreichenden Vermögens abgewiesen wird.
13 	 Software
An gelieferter Software haben wir das uneingeschränkte Nutzungsrecht. Alle mit uns im Kon-
zern verbundenen Unternehmen dürfen die Software ebenfalls ohne weiteres Entgelt nutzen. 
Zu Sicherungszwecken darf die Software so oft wie notwendig vervielfältigt werden. Andere 
Vervielfältigungen bzw. Verkauf der gelieferten Software ist nur möglich, wenn dies in der Be-
stellung ausdrücklich angeführt wurde. 
Besteht ein Wartungsvertrag und wird die Software in diesem Rahmen upgedatet, so gelten 
alle Regelungen auch für den jeweils neuen Softwarestand. 
Daten die im Rahmen der SW-Nutzung entstehen gehören ausschließlich uns.
14 	 Materialbeistellungen - Immaterialgüterrechte
Sämtliche Eigentums-, Urheber-, Werknutzungs-, Werkbearbeitungs- und sonstigen Rechte 
sowie von uns erstellte Konzepte, Markenentwicklungen, Corporate Designs, Werbemittel und/
oder andere ähnliche oder gleichartig erstellten Leistungen an den von uns dem AN übergebe-
nen Zeichnungen, technischen Berechnungen, Daten, Skizzen, Werkzeugen, Mustern, Model-
len etc. verbleiben zeitlich und örtlich uneingeschränkt bei uns und müssen bei Auftragende 
oder nach unserer Aufforderung vollständig zurückgegeben werden. Eine Weiterverwendung 
durch den AN ist in jedem Fall untersagt.
15 	 Abtretungsverbot
Der AN darf seine Forderung nur in Abstimmung mit uns abtreten. Diese Vereinbarung bedarf 
jedenfalls der Schriftform.
16 	 Einsatz von Subunternehmen
Subunternehmer dürfen vom AN nur nach unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung 
beauftragt werden. Der AN haftet auch für den Subunternehmer und dafür, dass auch der 
Subunternehmer alle gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften einhält. Die Verpflichtungen 
nach diesen AEB, insbesondere die nach den Punkten 17. und 18., sind auf den Subunter-
nehmer zu überbinden. 

17 	 Betriebs- und Geschäftsgeheimnis bzw. Kundenschutz
Informationen, die der AN infolge des Auftrages bzw. seiner Durchführung über uns oder den 
Gegenstand des Auftrages und damit zusammenhängende Fragen erhält oder sich verschafft, 
sind als unser Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnis zu betrachten. Der AN verpflichtet sich zur 
Geheimhaltung der ihm im Zusammenhang mit unserem Auftrag über unseren Kunden oder 
den Gegenstand des Auftrages zur Kenntnis gelangenden Informationen, soweit sie nicht all-
gemein oder ihm auf andere Weise rechtmäßig bekannt sind, bzw. der von ihm erarbeiteten Er-
gebnisse oder Teilergebnisse. Gleiches gilt für uns oder Dritte betreffende personenbezogene 
Daten, die dem AN im Zusammenhang mit unserem Auftrag zur Kenntnis gelangen.
Wird der AN bei einem anderen Geschäft als Subunternehmer oder Erfüllungsgehilfe einge-
setzt, ist ihm in jeden Fall der Kontakt zu unseren Kunden untersagt. Die Akquise-Sperre gilt 
für die dem Auftrag folgenden 3 Jahre.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Vereinbarung ist eine Konventionalstrafe in 
Höhe von 50.000,-- Euro je Zuwiderhandlung an uns zu zahlen. Unser Recht, gegen entspre-
chenden Nachweis weitere Schadenersatzansprüche oder sonst nach dem Gesetz zustehen-
de Ansprüche geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.
18 	 Datenschutz
Für jeden konkreten Auftrag erteilen wir die Zustimmung zur Übermittlung von Daten, sofern 
dies die Durchführung des konkreten Auftrages erfordert. Diese Zustimmung gilt mit Vertrags-
schluss als erteilt. Der AN hat alle diese Informationen und Ergebnisse insbesondere vor dem 
Zugriff Dritter zu schützen und seine damit befassten Mitarbeiter gleichfalls zur entsprechen-
den Geheimhaltung zu veranlassen.
Zu beachten sind insbesondere für die Überlassung von Daten zum Zweck der Verarbeitung 
als Dienstleister die Bestimmungen gem. § 19 in Verbindung mit § 32 Abs. 3 Z. 4 DSG, bzw. 
§ 34 Abs. 2 Z. 2 DSG.
Der AN verpflichtet sich, Daten und Verarbeitungsergebnisse ausschließlich an uns zurückzu-
geben oder nur nach unserem schriftlichen Auftrag zu übermitteln. Desgleichen bedarf eine 
Verwendung der überlassenen Daten für eigene Zwecke des Verarbeiters eines derartigen 
schriftlichen Auftrages.
Der AN erklärt rechtsverbindlich, dass er alle mit der Datenverarbeitung beauftragten Perso-
nen vor Aufnahme der Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses im Sinne des § 15 DSG 
verpflichtet hat. Insbesondere bleibt die Verschwiegenheitsverpflichtung der mit dem Daten-
verkehr beauftragten Personen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und Ausscheiden beim 
Verarbeiter aufrecht. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit ist auch für Daten von juristischen 
Personen und handelsrechtlichen Personengesellschaften einzuhalten.
Der AN erklärt rechtsverbindlich, dass er ausreichende Sicherheitsmaßnahmen im Sinne des 
§ 14 DSG ergriffen hat, um zu verhindern, dass Daten ordnungswidrig verwendet oder Dritten 
unbefugt zugänglich werden.
Wird ein anderes Unternehmen mit der Durchführung von Verarbeitungen beauftragt, muss der 
AN mit dem Subverarbeiter einen Vertrag im Sinne des §10 und §11 DSG abschließen. In die-
sem Vertrag hat der AN sicherzustellen, dass der Subverarbeiter die selben datenschutzrecht-
lichen Verpflichtungen eingeht, die dem AN aufgrund dieser Vereinbarung obliegen. Die Beauf-
tragung von Subunternehmern ist in jedem Fall von uns zu genehmigen (siehe Punkt 16). 

Der AN trägt für die notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen Vorsor-
ge, dass wir die Bestimmungen des § 25 DSG (Auskunftsrecht), § 26 DSG (Richtigstellungs-
recht), § 27 DSG (Löschungsrecht)
gegenüber einem Betroffenen innerhalb der gesetzlichen Fristen jederzeit erfüllen können und 
überlässt uns der AN alle dafür notwendigen Informationen.
Der AN ist nach Beendigung der Dienstleistung verpflichtet, alle Verarbeitungsergebnisse und 
Unterlagen, die Daten enthalten, uns zu übergeben bzw. in unserem Auftrag für ihn weiter vor 
unbefugter Einsicht gesichert aufzubewahren oder auftragsgemäß zu vernichten.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Verarbeiter unmittelbar von Änderungen des DSG und 
ergänzender Bestimmungen zu unterrichten. Der Auftraggeber räumt dem Verarbeiter eine an-
gemessene Frist ein, sich auf geänderte Datenschutzbestimmungen einzustellen.
Dem Auftraggeber wird hinsichtlich der Verarbeitung der von ihm überlassenen Daten das 
Recht jederzeitiger Einsichtnahme und Kontrolle eingeräumt.
19 	 Information, Stoffdeklaration, Entsorgung
Der AN hat uns alle Stoffdeklarationen mitzuteilen. Gelieferte Stoffe können wir zur Entsorgung 
zurückschicken oder auf Kosten des AN selbst entsorgen lassen. Der AN hat uns auf die Mög-
lichkeit des Anfalls von gefährlichen Abfällen oder Altölen bei den von ihm gelieferten Waren 
hinzuweisen. Der AN ist auf unsere Aufforderung hin zur kostenlosen Übernahme der nach der 
bestimmungsgemäßen Verwendung der von ihm gelieferten Waren verbleibenden Abfällen iS. 
des AWG verpflichtet.
20 	 Höhere Gewalt
Krieg, Bürgerkrieg, Exportbeschränkungen bzw. Handelsbeschränkungen aufgrund einer Än-
derung der politischen Verhältnisse, sowie Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen, Be-
triebseinschränkungen und Ereignisse, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumut-
bar machen, gelten als höhere Gewalt und befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der 
Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Der AN ist verpflichtet, uns von allen Umständen, die ihm 
die Einhaltung der Lieferfrist unmöglich machen, unverzüglich zu benachrichtigen.
21 	 Sonstiges
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AEB ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AEB davon unberührt. Die Vertragspar-
teien vereinbaren, die ungültige Bestimmung durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die 
der Zielsetzung der Parteien und dem wirtschaftlichen Gehalt dieser Einkaufsbedingungen am 
nächsten kommt.

Authentische Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. Im Fall der Auslegung ist ausschließ-
lich diese Fassung in deutscher Sprache heranzuziehen. Allfällige Übersetzungen dieser AEB 
in andere Sprachen haben, auch wenn sie von den Vertragsparteien unterfertigt werden soll-
ten, keine Gültigkeit.
22 	 Gerichtsstand und Anwendbares Recht
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis zwi-
schen uns und dem AN sowie für sämtliche Streitigkeiten über das Bestehen eines solchen 
Vertragsverhältnisses ist das für uns sachlich und örtlich zuständige Gericht. Wir haben jedoch 
wahlweise das Recht, den AN auch vor den für ihn möglichen und zulässigen anderen Ge-
richtsständen, zu belangen. Auf sämtliche Vertragsverhältnisse oder sonstige Rechtsbeziehun-
gen zwischen uns und dem AN wird die ausschließliche Anwendung materiellen und formellen 
österreichischen Rechts, unter ausdrücklichem Ausschluss des UN Kaufrechts (CISG) und der 
Weisungsnormen des IPRG, vereinbart. 

Vöcklabruck, am 4.11.2009	

Den Vertragsinhalt zur Kenntnis genommen:

kb-endlos, Kroiss & Bichler GmbH		                  der Auftragnehmer
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